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	Massenabschiebungen von Afghan*innen stoppen!

	IRAN


Mehr als eine Million Afghan*innen sind im Jahr 2025 bereits unter Verstoss gegen das Völkerrecht aus dem Iran nach Afghanistan abgeschoben worden. Darunter sind auch Menschen, die im Iran geboren wurden oder seit Jahrzehnten dort lebten. Die Massenabschiebungen haben mit der Eskalation der Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Iran zugenommen. Mehr als eine halbe Million Afghan*innen sind seit dem 1. Juni abgeschoben worden, darunter Tausende unbegleitete Minderjährige. Millionen weiteren Afghan*innen droht die Abschiebung, darunter auch Frauen und Mädchen, die als solche als Flüchtlinge anerkannt werden müssen und nicht nach Afghanistan zurückgeschickt werden dürfen, da die Taliban sie dort aufgrund ihres Geschlechts verfolgen.
Die iranischen Behörden nehmen derzeit beispiellose Massenabschiebungen von Afghan*innen vor. Seit Anfang 2025 sind bereits mehr als eine Million Menschen abgeschoben worden, darunter unbegleitete und von ihren Eltern getrennte Minderjährige, Flüchtlinge und Asylsuchende, im Iran geborene Menschen sowie Afghan*innen, die seit Jahrzehnten im Iran lebten. Nach Angaben des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR) hat sich die Lage seit dem 1. Juni 2025 weiter verschärft und Millionen weitere Afghan*innen sind in Gefahr, ebenfalls abgeschoben zu werden. In Afghanistan herrscht derzeit eine schwere menschenrechtliche und humanitäre Krise, und vielen der dorthin Abgeschobenen drohen Verfolgung und Menschenrechtsverstösse durch die Taliban.
Nachdem die Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Iran am 13. Juni 2025 eskalierten, nahmen die Massenabschiebungen weiter zu. Am 22. Juni zitierten die staatlichen Medien einen Angehörigen der iranischen Grenztruppen mit den Worten, dass «alle nicht autorisierten Staatsangehörigen den Iran verlassen müssen». (Die iranischen Behörden bezeichnen afghanische Staatsangehörige und Menschen afghanischer Herkunft oft als «nicht autorisierte Staatsangehörige».) Die massenhaften Abschiebungen verstossen gegen das Völkerrecht und werden u. a. mittels Hausdurchsuchungen, Personenkontrollen auf der Strasse und willkürlicher Festnahmen durchgeführt. Häufig werden Menschen so schnell abgeschoben, dass sie keine Gelegenheit haben, ihre Habseligkeiten mitzunehmen. Die iranischen Behörden greifen gegenüber Afghan*innen immer stärker auf entmenschlichende Rhetorik zurück und schüren damit Hassreden und Hassverbrechen. Sie entziehen Afghan*innen zudem wirtschaftliche und soziale Rechte wie den Zugang zur Gesundheitsversorgung und zur Grundschul- und Sekundarbildung.
Unter den nach Afghanistan Abgeschobenen befinden sich Frauen und Mädchen, Künstler*innen, Dissident*innen, ehemalige Regierungsangehörige, Journalist*innen und Menschenrechtsverteidiger*innen. Ihnen allen drohen Menschenrechtsverstösse durch die Taliban. Nach dem im Völkerrecht verankerten Grundsatz der Nicht-Zurückweisung (Non-Refoulement-Prinzip) dürfen Staaten niemanden in ein Land zurückschicken, in dem ihm*ihr nachweislich Menschenrechtsverstösse drohen würden. Frauen und Mädchen würden in Afghanistan ihrer Menschenrechte beraubt. Unter anderem werden ihnen dort die Rechte auf freie Meinungsäusserung, Glaubensfreiheit, Bildung, Arbeit, Freizügigkeit, körperliche Selbstbestimmung und Schutz vor Folter und anderer Misshandlung aberkannt. Alle Staaten und auch der Iran müssen afghanischen Frauen und Mädchen als Gruppe den Flüchtlingsstatus zusprechen. Sie dürfen nicht nach Afghanistan abgeschoben werden, da sie dort geschlechtsspezifischer Verfolgung durch die Taliban ausgesetzt sind, was ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.
Der Iran hat in den vergangenen 40 Jahren so viele afghanische Flüchtlinge aufgenommen wie kaum ein anderes Land. Nach Angaben des UNHCR hielten sich 2022 mehr als 4,5 Mio. Afghan*innen im Iran auf. Mindestens eine Million waren seit der erneuten Machtergreifung der Taliban im Jahr 2021 in den Iran geflohen, darunter afghanische Menschenrechtler*innen, Aktivistinnen und Protestteilnehmerinnen sowie Journalist*innen und Andersdenkende. Im Iran werden Afghan*innen im Gesetz und in der Praxis stark diskriminiert, u. a. in Bezug auf Bildung, Wohnraum, Beschäftigung, Gesundheitsversorgung, Bankdienstleistungen und Bewegungsfreiheit. Dies gilt sowohl für Neuankömmlinge als auch für Afghan*innen, die seit Jahrzehnten im Iran leben oder im Iran geboren wurden. Sie sind auch mit Rassismus konfrontiert, der durch Hassreden seitens der Behörden weiter angefacht wird und zu Gewalttaten durch staatliche und nichtstaatliche Akteure führt, die häufig ungestraft bleiben.
Die iranischen Gesetze enthalten keine verlässlichen rechtlichen Möglichkeiten zur Einbürgerung, ausser durch die Heirat mit einem*r iranischen Staatsangehörigen und unter ein paar wenigen aussergewöhnlichen Umständen. Infolgedessen haben die meisten Afghan*innen im Iran auch nach Jahrzehnten noch einen prekären Migrationsstatus, und ihre Kinder erhalten nicht automatisch die iranische Staatsangehörigkeit, obwohl sie im Land geboren sind. Bis März 2025 hatten Millionen Afghan*innen noch die Möglichkeit, vorübergehend einen offiziellen Aufenthaltsstatus im Iran zu erhalten, indem sie sich um ein Dokument namens bargeh-e sarshomari bemühten. Mit diesem Dokument hatten sie Zugang zu eingeschränkten sozioökonomischen Leistungen wie z. B. staatliche Gesundheitsfürsorge, öffentliche Bildung, Beschäftigung, Bankkonten und Mietverträge. Am 12. März kündigte die dem Innenministerium unterstehende Einwanderungsstelle an, dass die bargeh-e sarshomari-Dokumente für Afghan*innen automatisch mit Beginn des Jahres 1404 nach iranischem Kalender (am 20. März 2025) ablaufen würden und damit auch der Zugang zu allen sozioökonomischen Dienstleistungen gestoppt werde. In den folgenden Monaten teilten die iranischen Behörden mit, dass sie Afghan*innen, deren Dokumente abgelaufen waren, bis Juni 2025 nach Afghanistan abzuschieben gedachten. Vom 1. Juni bis 10. Juli schoben sie mindestens 546’000 Menschen ab, darunter 5’000 «unbegleitete und von ihren Eltern getrennte Minderjährige» im Juni 2025.
EMPFOHLENE AKTIONEN
1. Schreiben Sie einen höflichen Appellbrief in Ihren eigenen Worten oder verwenden Sie den Modellbrief auf Seite 2.
1. Bitte schreiben Sie vor dem 31. Dezember 2025.
1. Bevorzugte Sprache(n): Persisch, Englisch oder in Ihrer eigenen Sprache.
1. INFO POSTVERSAND: Der Versand von Briefen ist nach fast allen Ländern möglich. Erkundigen Sie sich vorab bei der Post, ob Briefe im Zielland aktuell zugestellt werden. 
Ansonsten senden Sie ihn via E-Mail, Fax oder soziale Medien, wenn vorhanden und/oder als c/o via die Botschaft. Vielen Dank.
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Minister of interior
Eskandar Momeni
c/o Embassy of Iran to the United Nations
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva
________________________

Sehr geehrter Herr Momeni
Mit grosser Sorge habe ich von den völkerrechtswidrigen Massenabschiebungen von Afghan*innen nach Afghanistan erfahren. Unter ihnen viele unbegleitete Minderjährige. Frauen dürfen qua ihres Geschlechts ohnehin nicht nach Afghanistan abgeschoben werden, da ihre Menschenrechte dort grundsätzlich verletzt werden.
Stoppen Sie bitte umgehend die massenhafte Abschiebung von Afghan*innen und sorgen Sie dafür, dass alle Afghan*innen im Iran angemessenen Schutz erhalten, u. a. durch einen regulären Migrationsstatus, der sie vor Refoulement schützt.
Ich fordere Sie zudem dringend auf, alle Afghan*innen im Iran vor willkürlicher Festnahme, Diskriminierung und Folter und anderen Misshandlungen zu schützen, u. a. beim Zugang zu Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Bildung.
Alle afghanischen Frauen und Mädchen müssen prima facie als Flüchtlinge anerkannt werden, da sie in Afghanistan geschlechtsspezifischer Verfolgung ausgesetzt sind, was ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist.
Bitte lassen Sie alle Personen, die willkürlich aufgrund ihrer afghanischen Herkunft und/oder Staatsangehörigkeit inhaftiert sind, unverzüglich frei.

Hochachtungsvoll,
________________________
Kopie
Botschaft der Islamischen Republik Iran, Thunstrasse 68, Postfach 227, 3000 Bern 6
Fax: 031 351 56 52 / E-Mail: secretariat@iranembassy.ch / Twitter/X: iraninbern


